
Kantonsratsbeschluss 
zum Bericht des Regierungsrats über eine kantonale 
Ombudsstelle 
vom 24. Oktober 2013 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden, 

gestützt auf Artikel 62 des Kantonsratsgesetzes vom 21. April 2005i, 

beschliesst: 

Vom Bericht des Regierungsrats über eine kantonale Ombudsstelle vom 
2. Juli 2013 wird mit der Anmerkung im Anhang zu diesem Beschluss 
zustimmend Kenntnis genommen.  

Engelberg, 24. Oktober 2013 Im Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: Urs Küchler 
Der Ratssekretär: Nicole Frunz Wallimann 

 

 

Anhang über die Anmerkungen zum Bericht über eine kantonale 
Ombudsstelle 

Der Kantonsrat hat bei der Beratung folgende Anmerkungen zum Bericht 
des Regierungsrats über eine kantonale Ombudsstelle erheblich erklärt: 

 

Seite Bericht Regierungsrat Anmerkung 
Kantonsrat 

12 Gesetzliche Grundlage Im Kanton Obwalden wird im Sinne eines 
Pilotprojektes eine Ombudsstelle geschaffen. 
Der Regierungsrat unterbreitet dem 
Kantonsrat einen Beschluss mit den 
entsprechenden Rahmenbedingungen. Nach 
drei Jahren wird das Pilotprojekt evaluiert und 
dem Kantonsrat Bericht und Antrag über das 
weitere Vorgehen erstattet.  
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